
 

 

Allgemeine Verkaufsbedingungen der                
UKM Fahrzeugteile GmbH 

Stand 11/2013 

  
Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen 

(AVB); Abwehrklausel 

(1) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen 
(AVB) gelten für alle unsere Geschäftsbezie-
hungen mit unseren Kunden. Sie gelten jedoch 
nur, wenn der Kunde Unternehmer im Sinne 
von § 14 BGB, eine juristische Person des öf-
fentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist.  

(2) Unsere AVB gelten ausschließlich, auch dann, 
wenn wir mit Kenntnis von den Geschäftsbe-
dingungen des Kunden z.B. vorbehaltlos Be-
stellungen annehmen oder Leistungen erbrin-
gen, die seine Geschäftsbedingungen enthalten. 
Entgegenstehende, abweichende oder ergän-
zende Geschäftsbedingungen des Kunden er-
kennen wir nicht an, es sei denn, wir stimmen 
deren Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 

(3) Unsere AVB gelten, ohne das Erfordernis 
unseres erneuten Hinweises auf sie, in ihrer je-
weiligen Fassung auch für alle zukünftigen Lie-
ferungen, Leistungen oder Angebote. Über Än-
derungen unserer AVB werden wir den Kunden 
unverzüglich informieren. 

  
Vertragsabschluss und -inhalt; Schriftform; Vorbe-

halt von Rechten; Vertraulichkeit 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unver-
bindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als ver-
bindlich gekennzeichnet sind oder eine be-
stimmte Annahmefrist enthalten. 

(2) Die Bestellung durch den Kunden gilt als 
rechtsverbindliches Angebot zum Abschluss ei-
nes Vertrages. Wenn sich daraus nichts anderes 
ergibt, können wir es innerhalb von 10 Werkta-
gen (Montag bis Freitag) ab Zugang annehmen. 

(3) Unsere Annahme erfolgt entweder durch 
schriftliche Erklärung (z.B. durch unsere Auf-
tragsbestätigung oder unsere Versand-
/Abholbereitschaftsanzeige) oder durch Auslie-
ferung der Ware an den Kunden. Rechtserheb-
liche Erklärungen und Anzeigen, die der Kunde 
nach Vertragsschluss uns gegenüber abgibt 
(z.B. Fristsetzungen, Mahnungen, Mängelrü-
gen), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 

(4) Zur Wahrung der Schriftform genügt die 
Übermittlung per Telefax oder per E-Mail. 

(5) Der schriftliche Vertrag einschließlich dieser 
AVB, die einen Bestandteil des schriftlichen 

Vertrags darstellen, gibt alle über den Vertrags-
gegenstand zwischen uns und dem Kunden ge-
troffenen Abreden vollständig wieder. Vor Ab-
schluss des schriftlichen Vertrages getroffene 
mündliche Abreden sind rechtlich unverbind-
lich und werden durch den schriftlichen Vertrag 
vollständig ersetzt, sofern sich nicht jeweils 
ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbind-
lich fortgelten sollen. 

(6) An allen von uns dem Kunden ausgehändigten 
Unterlagen, Materialien und sonstigen Gegen-
ständen (z.B. Kataloge, Preislisten, Kostenvor-
anschläge, Pläne, Zeichnungen, etc.) behalten 
wir uns sämtliche Eigentums-, Urheber- und 
Schutzrechte vor. Der Kunde darf sie ohne un-
sere vorherige schriftliche Zustimmung weder 
als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich 
machen oder mitteilen, sie verwerten, verviel-
fältigen oder verändern. Er hat sie ausschließ-
lich für die vertraglichen Zwecke zu verwenden 
und auf unser Verlangen vollständig an uns zu-
rückzugeben und etwaig vorhandene (auch 
elektronische) Kopien zu vernichten (bzw. zu 
löschen), soweit sie von ihm im ordnungsge-
mäßen Geschäftsgang und gemäß gesetzlicher 
Aufbewahrungspflichten nicht mehr benötigt 
werden. Er hat uns auf unsere Anforderung die 
Vollständigkeit der Rückgabe und Vernich-
tung/Löschung zu bestätigen bzw. darzulegen, 
welche der oben genannten Unterlagen, Materi-
alien oder Gegenstände er aus welchen Grün-
den noch zu benötigen meint. 

  
"EXW Incoterms (2010)"; etwaige sonstige Liefer-
modalitäten; Annahmeverzug, Mitwirkungshand-

lungen etc. 

(1) Für alle unsere Lieferungen gilt "EXW In-
coterms (2010)" (bezogen auf das Lager, ab 
dem wir jeweils liefern), soweit nichts anderes 
vereinbart ist. 

(2) Waren werden von uns nur bei ausdrücklicher 
Vereinbarung mit dem Kunden und auf seine 
Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, 
Feuer- oder Wasserschäden oder sonstige versi-
cherbare Risiken versichert. 

(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unter-
lässt er eine gebotene Mitwirkungshandlung 
oder verzögert sich unsere Leistung aus ande-
ren, vom Kunden zu vertretenden Gründen, 
sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entste-
henden Schadens einschließlich unserer Mehr-
aufwendungen (z.B. insbesondere Lagerungs-
kosten) in Rechnung zu stellen. 

  
Preise, Zahlungsmodalitäten 

(1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten 
immer unsere zum Zeitpunkt des Vertragsab-



 

 

schlusses jeweils aktuellen Netto-Preise zuzüg-
lich der gesetzlichen Umsatzsteuer; die Preise 
verstehen sich "EXW Incoterms (2010)". Etwa-
ige Versicherungs-, Transport- und Verpa-
ckungskosten kommen hinzu. 

(2) Soweit es sich bei vereinbarten Preisen um 
unsere Listenpreise handelt – und falls kein fes-
ter Preis vereinbart ist – und unsere Lieferung 
erst mehr als sechs Wochen nach Vertragsab-
schluss erfolgen soll, gelten unsere bei Liefe-
rung aktuellen Listenpreise. Etwaig vereinbarte 
prozentuale oder feste Rabatte werden unver-
ändert von dem bei Lieferung aktuellen Preis 
abgezogen. Im Übrigen bleibt es bei Absatz 1. 

(3) Unsere Rechnungen sind, soweit nichts anderes 
vereinbart ist, innerhalb von 30 Kalendertagen 
nach Ablieferung und Rechnungszugang ohne 
jeden Abzug und in Euro (€) zu bezahlen. Mit 
der Ablieferung im vorbezeichneten Sinne ist 
der Zugang unserer Versand-
/Abholbereitschaftsanzeige beim Kunden oder 
– falls so vereinbart – die Aushändigung an die 
Transportperson gemeint. Maßgeblich ist der 
Tag des Zahlungseingangs.  

Wir sind jedoch jederzeit berechtigt, unsere 
Leistungen ohne Angabe von Gründen von 
Zug-um-Zug-Zahlungen abhängig zu machen. 

(4) Mit Ablauf der Zahlungsfrist kommt der Kunde 
ohne Weiteres, insbesondere ohne Mahnung, in 
Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs 
zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugs-
zinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Gel-
tendmachung weitergehender Verzugsschäden 
vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser An-
spruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins 
(§ 353 HGB) unberührt.  

(5) Der Kunde ist zur Aufrechnung und zur Gel-
tendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur 
berechtigt, soweit sein dafür herangezogener 
Gegenanspruch unbestritten, entscheidungsreif 
oder rechtskräftig festgestellt ist.  

  
Lieferfristen; Verzug 

(1) Von uns in Aussicht gestellte Lieferzeiten/-
termine für Lieferungen und Leistungen (Lie-
ferfristen) gelten stets nur annähernd, es sei 
denn, dass ausdrücklich eine feste Lieferfrist 
zugesagt oder vereinbart ist. 

(2) Eine Lieferfrist ist eingehalten, wenn dem 
Kunden bis zu ihrem Ablauf unsere Versand-
/Abholbereitschaftsanzeige zugegangen ist oder 
– falls so vereinbart – wir die Ware an die 
Transportperson ausgehändigt haben. 

(3) Wird für uns absehbar, dass eine Lieferfrist 
nicht eingehalten werden kann, so zeigen wir 
dies dem Kunden unverzüglich an und teilen 
ihm die voraussichtliche neue Lieferfrist mit. 

(4) Wir haften nicht für die Unmöglichkeit oder 
Verzögerung unserer Leistungen, soweit diese 
Umstände auf höherer Gewalt oder sonstigen, 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht 
vorhersehbaren Ereignissen beruhen, die wir 
nicht zu vertreten haben (z.B. Betriebsstörun-
gen aller Art, Feuer, Naturkatastrophen, Wetter, 
Überschwemmungen, Krieg, Aufstand, Terro-
rismus, Transportverzögerungen, Streiks, 
rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Ar-
beitskräften, Energie oder Rohstoffen, Verzöge-
rungen bei der Erteilung etwaig notwendiger 
behördlicher Genehmigungen, behördli-
che/hoheitliche Maßnahmen). 

Ein solches Ereignis stellt auch die ausbleiben-
de, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belie-
ferung durch unsere Vorlieferanten dar, wenn 
wir diese jeweils nicht zu vertreten haben und 
im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit dem 
Kunden ein kongruentes Deckungsgeschäft mit 
dem jeweiligen Vorlieferanten abgeschlossen 
hatten; dies gilt ferner auch dann, wenn wir das 
Deckungsgeschäft unverzüglich nach dem Ge-
schäft mit dem Kunden abschließen. 

Bei solchen Ereignissen – wenn sie von vo-
rübergehender Dauer sind – verlängern sich die 
Lieferfristen automatisch um die Zeitdauer des 
Ereignisses zuzüglich einer angemessenen An-
laufzeit. Wenn solche Ereignisse uns jedoch die 
Leistungserbringung wesentlich erschweren 
oder unmöglich machen und nicht nur von vo-
rübergehender Dauer sind, sind wir zum Rück-
tritt vom Vertrag berechtigt.  

(5) Lieferfristen verlängern sich automatisch in 
angemessenem Umfang, wenn der Kunde sei-
nen vertraglichen Verpflichtungen oder Oblie-
genheiten nicht nachkommt. Insbesondere ist 
der Kunde dafür verantwortlich, uns rechtzeitig 
sämtliche von ihm beizubringenden Unterlagen, 
Auskünfte, Muster, Proben und sonstige Infor-
mationen und Gegenstände zukommen zu las-
sen.  

(6) Wir sind zu Teilleistungen berechtigt, wenn (a) 
eine Teilleistung für den Kunden im Rahmen 
des vertraglichen Bestimmungszweckes ver-
wendbar ist, (b) die Erbringung der restlichen 
Leistungen sichergestellt ist, und (c) dem Käu-
fer durch die Teilleistung kein erheblicher 
Mehraufwand entsteht. 

(7) Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung 
in Verzug oder wird sie uns, gleich aus wel-
chem Grunde, unmöglich, so ist unsere etwaige 
Haftung auf Schadensersatz nach Maßgabe des 
0 dieser AVB beschränkt. 

  
Eigentumsvorbehalt 

(1) Der hier vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient 
jeweils der Sicherung unserer Forderungen ge-
gen den Kunden aus dem jeweiligen Vertrags-



 

 

verhältnis sowie unserer etwaigen zum Zeit-
punkt des jeweiligen Vertragsabschlusses be-
stehenden Saldoforderungen aus Kontokorrent. 

(2) Die von uns an den Kunden gelieferten Waren 
bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller 
gesicherten Forderungen unser Eigentum. 

(3) Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unent-
geltlich für uns. Er muss sie pfleglich behan-
deln und auf seine Kosten gegen Feuer-, Was-
ser- und Diebstahlschäden hinreichend und zum 
Neuwert versichern.  

(4) Der Kunde ist nicht berechtigt, die Vorbehalts-
ware zu verpfänden oder als Sicherheit zu über-
eignen. Bei Pfändungen der Vorbehaltsware 
durch Dritte oder bei sonstigen Zugriffen Drit-
ter darauf muss der Kunde deutlich auf unser 
Eigentum hinweisen und uns unverzüglich 
schriftlich benachrichtigen, damit wir unsere 
Eigentumsrechte verfolgen können.  

(5) Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware 
bis zum Eintritt des Verwertungsfalls im ord-
nungsgemäßen Geschäftsgang zu verwenden, 
zu verarbeiten/umzubilden, zu verbinden, zu 
vermischen und/oder zu veräußern. 

(6) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verar-
beitet oder umgebildet (§ 950 BGB), so gilt, 
dass diese Verarbeitung immer für uns als Her-
steller in unserem Namen und für unsere Rech-
nung vorgenommen wird, und dass wir unmit-
telbar das Eigentum oder – falls die Verarbei-
tung oder Umbildung aus Stoffen mehrerer Ei-
gentümer vorgenommen wird, oder falls der 
Wert der neu geschaffenen Sache höher ist als 
der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigen-
tum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaf-
fenen Sache im Verhältnis des Werts der Vor-
behaltsware (Brutto-Rechnungswert) zum Wert 
dieser neu geschaffenen Sache erwerben. Für 
den Fall, dass aus irgendwelchen Gründen kein 
solcher Eigentums- bzw. Miteigentumserwerb 
bei uns eintreten sollte, überträgt der Kunde uns 
bereits jetzt sein zukünftiges Eigentum bzw. 
(im vorbezeichneten Verhältnis) Miteigentum 
an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit; 
wir nehmen diese Übertragung hiermit an. 

Wird die Vorbehaltsware mit anderen uns nicht 
gehörenden Sachen im Sinne des § 947 BGB 
verbunden oder im Sinne des § 948 BGB ver-
mischt oder vermengt, so erwerben wir Mitei-
gentum an der neu geschaffenen Sache im Ver-
hältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Brutto-
Rechnungswert) zum Wert der anderen verbun-
denen, vermischten oder vermengten Sachen im 
Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder 
Vermengung; ist die Vorbehaltsware als Haupt-
sache anzusehen, erwerben wir Alleineigentum 
(§ 947 Abs. 2 BGB). Ist eine der anderen Sa-
chen als Hauptsache anzusehen, so überträgt 
uns der Kunde, soweit die Hauptsache ihm ge-
hört, bereits jetzt im vorbezeichneten Verhältnis 
das anteilige Miteigentum an der einheitlichen 

Sache. Wir nehmen diese Übertragung hiermit 
an. 

Unser nach den vorstehenden Regelungen ent-
standenes Alleineigentum oder Miteigentum an 
einer Sache wird der Kunde unentgeltlich für 
uns verwahren. 

(7) Die Entgeltforderungen des Kunden gegen 
seine Abnehmer aus einem Weiterverkauf der 
Vorbehaltsware sowie diejenigen Forderungen 
des Kunden bezüglich der Vorbehaltsware, die 
aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen seine 
Abnehmer oder Dritte entstehen (insbesondere 
Forderungen aus unerlaubter Handlung und 
Ansprüche auf Versicherungsleistungen), ein-
schließlich sämtlicher Saldoforderungen aus 
Kontokorrent, tritt der Kunde bereits jetzt si-
cherungshalber – bei Miteigentum von uns an 
der Vorbehaltsware anteilig entsprechend unse-
rem Miteigentumsanteil – an uns ab. Wir neh-
men diese Abtretungen hiermit an. 

Wir ermächtigen den Kunden hiermit widerruf-
lich, die an uns abgetretenen Forderungen in 
seinem eigenen Namen für uns einzuziehen. 
Unser Recht, diese Forderungen selbst einzu-
ziehen, wird dadurch nicht berührt. Allerdings 
werden wir sie nicht selbst einziehen und die 
Einziehungsermächtigung nicht widerrufen, so-
lange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtun-
gen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt 
(insbesondere nicht in Zahlungsverzug gerät), 
solange kein Antrag auf Eröffnung des Insol-
venzverfahrens über das Vermögen des Kunden 
gestellt ist und solange keine mangelnde Leis-
tungsfähigkeit (§ 321 Abs. 1 Satz 1 BGB) des 
Kunden vorliegt. Tritt einer der vorbezeichne-
ten Fälle ein, können wir vom Kunden verlan-
gen, dass er uns die abgetretenen Forderungen 
und die jeweiligen Schuldner bekannt gibt, den 
jeweiligen Schuldnern die Abtretung mitteilt 
und uns alle Unterlagen aushändigt und alle 
Angaben macht, die wir zur Geltendmachung 
der Forderungen benötigen. 

(8) Wenn der Kunde dies verlangt, sind wir ver-
pflichtet, die Vorbehaltsware und die an ihre 
Stelle tretenden Sachen und Forderungen inso-
weit freizugeben, als sie den Wert der gesicher-
ten Forderungen um mehr als 10% übersteigen. 
Die Auswahl der freizugebenden Gegenstände 
liegt bei uns.  

  
Gewährleistung für Mängel 

(1) Für die Rechte des Kunden bei Sach- und 
Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vor-
schriften, soweit in diesen AVB nichts Abwei-
chendes bestimmt ist. In jedem Fall unberührt 
bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei 
Endlieferung der Ware an einen Verbraucher 
(Lieferantenregress gemäß §§ 478, 479 BGB). 



 

 

(2) Der Kunde hat die Pflicht, gelieferte Waren 
unverzüglich nach Ablieferung zu untersuchen 
und etwaige Mängel unverzüglich anzuzeigen. 
Die Unverzüglichkeit der Mangelanzeige setzt 
voraus, dass sie spätestens innerhalb von zehn 
(10) Werktagen nach Ablieferung oder – falls 
es sich um einen Mangel handelt, der bei der 
Untersuchung nicht erkennbar war– spätestens 
innerhalb von sieben (7) Werktagen nach Ent-
deckung des Mangels abgesendet wird. Auf un-
ser Verlangen ist gerügte Ware zunächst auf 
Kosten des Kunden an uns zurückzusenden. Bei 
berechtigter Rüge erstatten wir dem Kunden die 
Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt 
nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil die 
Ware sich an einem anderen Ort als dem Ort 
des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. 

Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Un-
tersuchung und/oder Rüge, ist unsere Gewähr-
leistungspflicht und sonstige Haftung für den 
betroffenen Mangel ausgeschlossen. 

(3) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkos-
ten, tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel 
vorliegt. Die Nacherfüllung beinhaltet weder 
den Ausbau der mangelhaften Sache noch den 
erneuten Einbau der mangelfreien Sache, wenn 
wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet 
waren. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseiti-
gungsverlangen des Kunden als unberechtigt 
heraus, können wir die uns daraus entstehenden 
Kosten von ihm ersetzt verlangen. 

(4) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, sind wir 
nach unserer innerhalb angemessener Frist zu 
treffenden Wahl zunächst zur Nacherfüllung in 
Gestalt der Beseitigung des Mangels (Nachbes-
serung) oder der Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung) berechtigt und ver-
pflichtet. Im Fall einer Ersatzlieferung hat uns 
der Kunde die zu ersetzende Sache nach den 
gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. 

(5) Wenn die Nacherfüllung unmöglich oder fehl-
geschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung 
vom Kunden zu setzende angemessene Frist er-
folglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich ist, kann der Kunde 
nach seiner Wahl vom Kaufvertrag zurücktre-
ten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem un-
erheblichen Mangel besteht jedoch kein Rück-
trittsrecht. 

(6) Etwaige Ansprüche auf Schadensersatz beste-
hen nur nach Maßgabe des 0 dieser AVB. 

  
 

 

  
Haftung auf Schadensersatz etc. 

(1) Unsere Haftung auf Schadensersatz – aus wel-
chem Rechtsgrund auch immer, insbesondere 
auf Schadensersatz statt oder neben der Leis-
tung, wegen Verschuldens bei Vertragsver-
handlungen, Unmöglichkeit, Verzug, Mangel-
haftigkeit, unerlaubter Handlung und für sons-
tige unmittelbare oder mittelbare Schäden – ist 
ausgeschlossen, es sei denn, einer der folgenden 
Fälle ist gegeben: 

a) wir haben einen Mangel arglistig ver-
schwiegen; 

b) wir haben eine Garantie für die Be-
schaffenheit der Ware oder ein Beschaf-
fungsrisiko übernommen; 

c) es kommt zu einem Schaden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, der auf einer vor-
sätzlichen oder fahrlässigen Pflichtver-
letzung durch uns oder durch einen un-
serer gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen beruht; 

d) es kommt zu einem sonstigen Schaden, 
der auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns 
oder durch einen unserer gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen be-
ruht; 

e) es kommt zu einem Schaden aus der 
fahrlässigen Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten, der nicht schon von 
den vorstehenden Regelungen erfasst 
ist. Wesentliche Vertragspflichten sind 
solche Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertrags-
partner regelmäßig vertraut und ver-
trauen darf. In diesem Fall ist unsere 
Haftung jedoch der Höhe nach auf den 
vertragstypischen, bei Vertragsab-
schluss vorhersehbaren Schaden be-
schränkt; oder 

f) uns trifft die Haftung gemäß dem Pro-
dukthaftungsgesetz. 

(2) Soweit unsere Haftung gemäß den vorstehen-
den Regelungen ausgeschlossen oder be-
schränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, 
Angestellten und Erfüllungsgehilfen. 

  
Verjährung 

(1) Die Verjährungsfrist für – auch außervertragli-
che – Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmän-
geln beträgt ein (1) Jahr ab Ablieferung; dies 
gilt jedoch nicht für die in § 8 Abs. 1 a) bis f) 



 

 

bezeichneten Fälle. Für letztere gilt die jeweils 
einschlägige gesetzliche Verjährungsfrist; für 
die in § 8 Abs. 1 e) bezeichneten Fälle gilt dies 
aber nur, falls die fahrlässige Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten nicht in einem 
Sachmangel besteht; besteht sie in einem sol-
chen Mangel, bleibt es bei der einjährigen Ver-
jährungsfrist gemäß Satz 1 Halbsatz 1. 

(2) Unberührt bleiben die gesetzlichen Regelungen 
für Ansprüche im Lieferantenregress bei End-
lieferung an einen Verbraucher (§ 479 BGB). 

  
Besonderes Rücktrittsrecht bei Zahlungseinstellung 

etc. 

Wir haben in den folgenden Fällen ein besonde-
res Recht, vom Vertrag zurückzutreten: (a) Der 
Kunde stellt seine Zahlungen an seine Gläubi-
ger ein; (b) er selbst beantragt die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen; 
(c) es wird zulässigerweise von uns oder einem 
anderen Gläubiger beantragt; (d) es wird – auch 
bloß als vorläufiges – eröffnet; oder (e) der An-
trag wird mangels Masse abgelehnt. 

  
Besonderheiten bei Lieferungen ins Ausland 

(1) Der Kunde wird darüber in Kenntnis gesetzt, 
dass wir bei einer Lieferung ins Ausland die für 
Deutschland geltenden rechtlichen Bestimmun-
gen des Außenwirtschaftsrecht (z.B. AWG, 
AWV) einhalten müssen. 

(2) Soll die Ware an einen Ort außerhalb von 
Deutschland geliefert werden und sind wir zur 
Einholung einer Ausfuhrgenehmigung ver-
pflichtet, ist die Wirksamkeit des Vertrages 
aufschiebend bedingt durch die Erteilung der 
Ausfuhrgenehmigung. Der Kunde ist verpflich-
tet, uns auf unser Verlangen alle für die Ertei-
lung der Ausfuhrgenehmigung erforderlichen 
Informationen und Dokumentationen (ein-
schließlich eventueller Endverbleibserklärun-
gen) unverzüglich zukommen zu lassen. 

(3) Die Ware kann (Re-) Exportrestriktionen unter-
liegen, z.B. der Vereinigten Staaten von Ame-
rika oder der Europäischen Union. Der Kunde 
hat diese Bestimmungen bei einer eventuellen 
Weiterveräußerung oder sonstigen Ausfuhr zu 
beachten. Wir können für etwaige Verstöße des 
Kunden gegen die diesen insoweit treffenden 
rechtlichen Vorgaben nicht haftbar gemacht 
werden.  

  
Erfüllungsort; Rechtswahl und Gerichtsstand 

(1) Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist das 
Lager, ab dem wir liefern. 

(2) Die Geschäftsbeziehungen zwischen uns und 
dem Kunden unterliegen ausschließlich dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das 
UN-Kaufrecht (CISG) gilt nicht. 

(3) Ausschließlicher – auch internationaler – Ge-
richtsstand für alle Streitigkeiten aus der Ge-
schäftsbeziehung ist Meißen. Wir sind jedoch 
berechtigt, den Kunden auch an seinem Ge-
richtsstand zu verklagen.  

  
Salvatorische Klausel 

Sollten Bestimmungen dieser AVB ganz oder 
teilweise nichtig oder unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Soweit 
Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil ge-
worden oder unwirksam sind, richtet sich der 
Inhalt des Vertrags in erster Linie nach den ge-
setzlichen Vorschriften. Nur im Übrigen und 
soweit keine ergänzende Vertragsauslegung 
vorrangig oder möglich ist, werden die Parteien 
anstelle der nichtigen oder unwirksamen Be-
stimmung eine wirksame Regelung treffen, die 
ihr wirtschaftlich möglichst nahe kommt. 

 

 


